
Politische Rahmenbedingungen für 
Wind an Land – was kommt, was 
bleibt?“  
 
Wolfram Axthelm,  
Geschäftsführer Bundesverband WindEnergie 
      Linstow, 7.11.2018  



Nach der Bundestagswahl am 24.09.2017 startet am 15. März 2018 die Große Koalition unter 
Angela Merkel ihre Arbeit. Seither mindestens zwei veritable Regierungskrisen. 
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Bundespolitik in ständiger Aufruhr 

Nach den Landtagswahlen in Hessen erklärt 
die Kanzlerin am 8.12.2018 nicht erneut für 
den Vorsitz der CDU zu kandidieren.  
Drei Kandidaten stehen bereits bereit – ein 
Kandidat wartet noch ab.  



Bunte Ländervertretung -  

Aktuell: 16 Bundesländern mit 11 
verschiedene Regierungskoalitionen.  
 
Gleich welche Koalition im Bund: Es 
gibt keine eigene Mehrheit im 
Bundesrat.  
 
Mit 9 Regierungsbeteiligungen liegt 
der Schlüssel oft bei den Grünen 
  
 

Im September 2019 
Wahlen in  
Ostdeutschland.  

Brandenburg 19. 9.2018 Sachsen 7. 9.2018 Thüringen 7. 9.2018 

 Wahlen am 1.9.2019   27.10.2019 

Freie Wähler 



Problemgefühl überlagert politische Debatten 



Problemgefühl überlagert politische Debatten 



Schlagzeilen oft negativ  



Wind als Leistungsträger – was ist erforderlich 

32 Jahre  

Entwicklung der Windenergieleistung an Land und auf See  

Quelle: Abbildung aus der vorgestellten Studie „Erneuerbare Gase - ein Systemupdate der Energiewende“   



Koalitionsvertrag mit guten Ansätzen  

• 65 Prozent Erneuerbare Energien bis 2030 

• BImSchG-Genehmigung Teilnahmevoraussetzung für alle 

• 4 Gigawatt technologiespezifische Sonderausschreibungen  

• Regionale Verteilung und Akteursvielfalt 

• Schnelle Sektorenkopplung 

• mehr Marktzugänge 

• Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 

 

• es fehlt: 

• Reform von Steuern, Abgaben und Umlagen im Energiebereich und CO2-Preis 

 

 

 



Koalitionsvertrag - Wo stehen wir? 

 

 

 

 

 

 

Der Koalitionsvertrag ist im März 2018 unterzeichnet. 
 
Seit 14. März 2018 ist die Bundesregierung im Amt. 
 
Aus dem Energieteil des Koalitionsvertrages ist (fast)umgesetzt: 
Textziffer 3229ff. (5) „… aber ausschließlich bundesimmissionsschutzrechtlich 
genehmigte Projekte an Ausschreibungen teilnehmen lassen.“ 
 
(fast) weil: die am 8.6.2018 beschlossene Regelung nur bis zur Ausschreibungsrunde am 
01. Juni 2020 gilt. 
 
 



24.9.2018 Zusagen Bundesminister Altmaier 

 

 

 

 

 

 

 Volumen wird in nächsten 8 Tagen festgezurrt und soll schnell durch Bundestag 
 

 Volumen: Bis 2024 jährlich 4.000 MW danach mehr als 5.000 MW Wind an Land 
 

 Süden bekommt Anreiz, damit sich Projekte wieder rechnen   
 

 Weitere Aufgaben aus Koa-Vertrag werden in echter Novelle umgesetzt 
 
 



Koalitionsausschuss am 1. Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

Wir werden die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Sonderausschreibungen für Wind an 
Land und Photovoltaik rasch realisieren, um einen Beitrag zur Schließung der 2020 
Klimalücke zu erzielen (Kabinettbefassung vor Ende Oktober).  
  
Vorgesehen sind Sonderausschreibungen, mit denen acht bis zehn Millionen Tonnen 
CO2 zum Klimaschutzziel 2020 beitragen sollen. Hier sollen je vier Gigawatt Onshore-
Windenergie und Photovoltaik sowie ein Offshore-Windenergiebeitrag zugebaut 
werden, je zur Hälfte wirksam in 2019 und 2020.   
  
Wir werden das 65% Ausbauziel für erneuerbare Energien in 2030 realisieren. Dafür 
werden wir das gesetzliche Ausbauziel auf 65% in 2030 erhöhen und die 
technologiespezifischen Ausbaupfade anpassen. Dabei achten wir auf eine bessere 
Netzsynchronisation. Wir werden die Akzeptanz von Windkraftanlagen an Land steigern.  
 



Einigung der Fraktionschefs am 30.10. 2018 

Zwei knappe Seiten zeigen die 
unterschiedliche Herangehensweise an 
den Koalitionsvertrag:  
 
Sonderausschreibungen werden 
gestreckt, Innovationsausschreibungen 
sind Etikettenschwindel, 
Bedarfsgerechte Befeuerung von 
Neuanlagen und Bestand mit 
unrealistischen Fristen. Akzeptanz ,  
 
Zeit- und Mengengerüst bis 2030, Süd-
Bonus, Akzeptanzmaßnahmen werden 
in Arbeitsgruppe geschoben. 
Ergebnisse sollen Herbst 2019 
umgesetzt werden   



Energiesammelgesetz 

Auf Basis der Einigung der 
Fraktionsvorsitzenden schreibt BMWi über 
Nacht einen Gesetzentwurf.  
 
Am 1.11.2018 startet die Ressortanhörung. 
Parallel werden die Verbände informiert.  
 
21 Artikel – 128 Seiten. 
 
Zeitplan: 
Erste Lesung am 9.11.2018 
Anhörung im AS Wirtschaft und Energie 
voraussichtlich am 19.11.2018 
Behandlung im AS 28.11.2018 
2/3. Lesung am 29. oder 30.11.2018 im Plenum 
Bundesrat am 14.12.2018 



Energiesammelgesetz 
Sonderausschreibungen auf drei Jahre gestreckt 
Das Ausschreibungsvolumen der Sonderausschreibungen beträgt  
1. im Jahr 2019 am 1. September und am 1. Dezember jeweils 500 Megawatt 
2. im Jahr 2020 am 1. März und 1. Juli jeweils 300 Megawatt und am 1. September und 1. Dezember 
jeweils 400 Megawatt, 
3. im Jahr 2021 am 1. März, 1. Juli, am 1. September und 1. Dezember je-weils 400 Megawatt 
 
Kürzere Umsetzungsfrist für Zuschläge in 2019 
Für Windenergieanlagen an Land, die zu den Gebotsterminen zum 1. Februar 2019, 1. Juni 2019 oder 
1. August 2019 den Zuschlag erhalten haben, erlischt der Zuschlag bereits 24 Monate nach der 
öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags. 
 
Volumen für Innovationsausschreibung steigt 
Bei den Innovationsausschreibungen beträgt das Ausschreibungsvolumen 
1. im Jahr 2019 zu dem Gebotstermin 1. September 250 Megawatt, 
2. im Jahr 2020 zu dem Gebotstermin 1. September 400 Megawatt und 
3. im Jahr 2021 zu dem Gebotstermin 1. September 500 Megawatt. 
 

 



Energiesammelgesetz 

Innovationsausschreibung geht mit Restriktionen einher 
Die Betreiber von Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen, die aufgrund eines Zuschlags im 
Rahmen der Innovationausschreibung im Jahr 2019 einen Anspruch auf eine Marktprämie haben, 
erhalten bei der Abregelung aufgrund von Netzengpässen abweichend von § 13a Absatz 2 Nummer 5 
des Energiewirtschaftsgesetzes keinen finanziellen Ausgleich für die entgangene Marktprämie.“ 
 
Und: kleinteilig beschriebene Verordnungsermächtigung in § 88d – ohne Zustimmung des 
Bundesrates (!) aber mit Zustimmung des Bundestages 
 
Höchstwert 
Wird nicht angetastet. BNetzA erhält in §85a allerdings weitere Spielräume.  Der Höchstwert soll nur 
noch einmal in 2 Jahren angepasst werden. Die Aufnahme des Begriffs „Stromgestehungskosten“, 
soll klarstellen, dass eine angemessene Eigenkapitalverzinsung enthalten ist. 



Energiesammelgesetz 

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
§ 9 wird folgender Absatz 8 angefügt:  
„(8) Betreiber von Windenergieanlagen an Land und auf See müssen ihre Anlagen mit einer Ein-
richtung zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausstatten. Diese Pflicht nach Satz 1 gilt für 
Windenergieanlagen an Land und auf See, die  
1. nach dem [Tag des Inkrafttretens] in Betrieb gegangen sind, ab dem 1. Januar 2020 und 
2. vor dem [Tag vor dem Inkrafttreten] in Betrieb gegangen sind, ab dem 1. Januar 2021. 
 
Die Pflicht nach Satz 1 kann durch eine Einrichtung zur Nutzung von Signalen von Transpondern von 
Luftverkehrsfahrzeugen erfüllt werden. Von der Pflicht nach Satz 1 kann die Bundesnetzagentur auf 
Antrag im Einzelfall insbesondere für kleine Windparks Ausnahmen zulassen, sofern die Erfüllung der 
Pflicht wirtschaftlich unzumutbar ist.“ 
 
 



Was sagt der BWE 

 

 

 

 

 

 

Wir sind gut vorbereitet, müssen aber weiter flexibel an unserer Positionierung arbeiten. 
 
Es liegt vor: 
• Maßnahmenpapier zur Umsetzung des Koalitionsvertrages 
 einschl. Vorschlag einer gesetzlichen Regelung im EEG 2017 zur Stärkung der 

regionalen wirtschaftlichen Effekte Wertschöpfung von WEA (RegWirG) 
 einschl. Vorschlag zur Einführung des Marktentwicklungsmodells als besondere Form 

der sonstigen Direktvermarktung  
 
Wir schlagen eine handhabbare De-minimis-Regelung vor, die dazu beiträgt die direkte 
Projektbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu erleichtern und so das Fundament 
der Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie zu sichern. 
 
Wir haben Vorschläge gemacht und an alle Planungsbehörden versandt wie sich 
Bestandsfläche sichern lassen. 

 
 



Aufgabe: reden, argumentieren, überzeugen 

 

 

 

 

 

 

 Wir müssen mit den Abgeordneten sprechen. 
 

 Bundestagsabgeordneten der Regierungsfraktionen müssen aktiv in die 
Unternehmen eingeladen werden. 
 

 Wir müssen diesen aktiv gute Projekte zeigen und Gemeinden in denen es 
funktioniert. 
 

 Wir müssen den Beitrag, den die Energiewende schon heute für die Wertschöpfung  
im ländlichen Raum leistet, sichtbarer machen. 
 

 Wir müssen deutlich machen, dass Akzeptanz 
vorhanden ist.  
 

 
 



Blick nach vorn: Woran arbeitet der BWE 
Priorität   langfristige Ausbaulinie für 2030er-Ziele 
 

Flächenbereitstellung  Konkrete Forderung: Das 2-Prozent-Flächenziel für die   
   Windenergie an Land soll in die Grundsätze der Raumordnung im  
   Raumordnungsgesetz des Bundes aufgenommen werden. 
   
Planungshemmnisse  BWE arbeitet in der FA Wind und den eigenen Gremien die  
   Hemmnisse für Planungs- und Genehmigungsverfahren auf.  
   Ziel: Maßnahmenkatalog als Vorschlag an Bund und Länder 
   Konkrete Forderung: Planungsbeschleunigungsgesetz auf den  
   Neubau von Energieerzeugungseinheiten erweitern. Damit  
   Beschränkung auf eine Gerichtsinstanz und Einziehung von Fristen 
   zur Begründung einer Klage. 
 

Weiterbetrieb/Repowering technische und rechtliche Fragen, Vermarktungsoptionen 
   [5 Studien/Leitfäden liegen vor; Analyse aller Studie zur  
   Entwicklung Strompreise; Sicherung der Flächen im Fokus] 
 

Verbreiterung Marktzugang Vorschläge u.a. für B2B Vermarktung werden forciert 
 

CO2-Bepreisung  Forderung wird durch Dachverband forciert, BWE flankiert 
 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Bundesverband WindEnergie e.V.  T +49 (0)30 / 21 23 41 - 210 
Neustädtische Kirchstraße 6  F +49 (0)30 / 21 23 41 - 410 
10117 Berlin   info@wind-energie.de 
    www.wind-energie.de  


